
 

 

Bewilligung von gebundenen Ausgaben 
Sanierung Burghofstrasse (Brunnenwiesen- 
bis Seeackerholzstrasse) 

Mit Gemeinderatsbeschluss vom 19. Mai 2026 hat der 
Gemeinderat Regensdorf eine gebundene Ausgabe im 
Zusammenhang mit der Sanierung der Burghofstrasse, 
Abschnitt Brunnenwiesen- bis Seeackerholzstrasse 
genehmigt. Die Gesamtkosten belaufen sich auf: 
 
 exkl. MwSt. inkl. MwSt. 
Sanierung Fahrbahn CHF 668'825.10 CHF 723'000.00 
 
Die Kosten für die Sanierung der Burghofstrasse, Abschnitt 
Brunnenwiesen- bis Seeackerholzstrasse sind im Budget 2026 
enthalten. 

Es handelt sich um gebundene Ausgaben nach §103 und §105 
des Gemeindegesetzes des Kantons Zürich. 

Der detaillierte Gemeinderatsbeschluss Nr. 142 vom  
19. Mai 2026 liegt von der Veröffentlichung an bis und mit am 
Mittwoch, 3. Juni 2026 bei der Gemeinde Regensdorf, 
Abteilung Bau und Werke, Watterstrasse 116, 8105 Regensdorf 
auf. Ebenfalls finden sie die amtliche Publikation sowie den 
Gemeinderatsbeschluss auf der Homepage der Gemeinde 
Regensdorf. 

Gegen diesen Beschluss kann, von der Veröffentlichung an 
gerechnet, beim Bezirksrat Dielsdorf, wegen Verletzung von 
Vorschriften über die politischen Rechte innert 5 Tagen 
schriftlich Rekurs in Stimmrechtssachen erhoben werden. Die 
Rekursschrift muss einen Antrag und dessen Begründung 
enthalten. Der angefochtene Beschluss ist, soweit möglich, 
beizulegen.  
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